
273
Finanzierung

Leasing
Factoring FLF

FLF 6/2009

BGH-Entscheidung

Die grundlegende Entscheidung des 
BGH vom 7. Juni 1978 hat in einem 
Rechtsstreit zwischen einem Vorbe-
haltslieferanten und einem Factoring-
Institut der Abtretung an den Factor 
den Vorrang eingeräumt. Auch in 
diesem Falle lag die Priorität der For-
derungsabtretung bei dem Vorbe-
haltslieferanten. Der BGH hat dann 
aber die nochmalige Abtretung des 
Vorbehaltskäufers (Abnehmers) an 
ein Factoring-Institut im Wege des 
echten Factorings trotz bereits vorher 
erfolgter Abtretung der gleichen For-
derung an den Vorbehaltslieferanten 
im Wege des verlängerten Eigentums-
vorbehalts für wirksam erklärt. Der 
BGH hat in der in den allgemeinen 
Lieferbedingungen des Vorbehalts-
lieferanten enthaltenen Ermächtigung 
zur Einziehung an den Vorbehalts-
lieferanten abgetretenen Forderungen 
auch die Ermächtigung gesehen, die 
bereits abgetretene Forderung ein 
zweites Mal im Wege des echten 
Factorings an ein Factoring-Institut 
abzutreten. Diese Befugnis sah der 
BGH als gegeben an, obwohl Vor-
behaltslieferant und Abnehmer einen 
Abtretungsausschluss gemäß § 399 

BGB vereinbart hatten. Dieses dem 
Abnehmer auferlegte Abtretungsver-
bot hindert nach Auffassung des 
BGH jedoch nicht, die dem Abneh-
mer erteilte Einziehungsermächti-
gung dahin auszulegen, dass sie 
dem Vorbehaltskäufer die Abtretung 
der Forderungen aus dem Weiter-
verkauf der Vorbehaltsware im Rah-
men eines echten Factoring-Geschäfts 
gestattet.

Der BGH sieht den Vorbehalts-
käufer also trotz eines bestehenden 
Abtretungsverbots aufgrund einer ge-

gebenen Einziehungsermächtigung 
als berechtigt an, die bereits abgetre-
tene Forderung ein zweites Mal im 
Rahmen eines echten Factoring-Ge-
schäfts an den Factor abzutreten, und 
zwar ohne ausdrückliche Erlaubnis 
des Vorbehaltslieferanten. Insofern 
bietet die hier behandelte Klausel 
des Vorbehaltslieferanten, welche die 
Zweitabtretung im echten Factoring 
gestattet, keinerlei besondere Ver-
günstigung. Der Factoring-Erlös muss 
den Wert der Kaufpreisforderung 
des Vorbehaltslieferanten übersteigen; 
auch diese Voraussetzung gibt der 
BGH bereits vor. Die hier behandelte 
AGB-Klausel des Vorbehaltsverkäu-
fers muss sowohl der Inhaltskontrolle 
gemäß § 307 BGB unterzogen als auch 
unter dem Gesichtspunkt der Sitten-
widrigkeit gemäß § 138 BGB geprüft 
werden.

Grundsätzlich kann sich ein Drit-
ter nicht auf die Unwirksamkeit von 
Klauseln eines Vertrages berufen, an 
dem er nicht partizipiert. Hier ist aber 
der Dritte, der Factor, der eigentliche 
Hauptbeteiligte und Benachteiligte 
der genannten Bestimmung des Ver-
trages zwischen Vorbehaltsverkäufer 
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und Vorbehaltskäufer. Der Vorbe-
haltskäufer hat bei Obliegenheitsver-
letzungen dieses Vertrages gegenüber 
dem Vorbehaltsverkäufer nicht ein-
mal die Verpflichtung zum Schaden-
ersatz, weil der Vorbehaltsverkäufer 
gar keinen Schaden hat, da er sich 
ja an den Dritten, den Factor, wenden 
und von diesem volle Erfüllung ver-
langen kann. In diesem Fall hat er 
darüber hinaus einen solventen An-
spruchsgegner, im Gegensatz zu dem 
Vorbehaltskäufer, der – wenn die 
Vertragsklausel greift – sich gerade 
in der Krise befindet.

Schutzwürdige Interessen

Die AGB-Klausel des Vorbehalts-
lieferanten soll sein Weiterleitungs-
risiko vermindern oder ausschließen. 
Dies ist ein schutzwürdiges Interesse 
des Vorbehaltsverkäufers. Zur Wah-
rung dieses Interesses dient die sofor-
tige Fälligstellung des Kaufpreises des 
Vorbehaltsverkäufers, soweit dieser 
gesichert ist durch die Forderung aus 
dem Weiterverkauf der Vorbehalts-
ware. Wird dieser Kaufpreis vom 
Zweitabnehmer gezahlt, so will der 
Vorbehaltsverkäufer richtigerweise 
erreichen, dass der Vorbehaltskäufer 
den erhaltenen Erlös insoweit an den 
Vorbehaltsverkäufer weiterleitet, als 
dieser zur Befriedigung eben dieses 
Kaufpreisanspruches notwendig ist. 
Dabei will der Vorbehaltsverkäufer 
sein Interesse offenbar nur wahren, 
wenn der Factor die Kaufpreisforde-
rung gegen den Zweitabnehmer be-
zahlt, nicht aber, wenn dieser sie selbst 
bezahlt. Diese wohlmeinende Inter-
pretation der Klausel widerspricht in-
dessen ihrem Wortlaut. Danach wird 
„unsere Forderung“ bei Gutschrift des 
Factoring-Erlöses sofort fällig. Hier-
bei kann es sich nur um den gesamten 
Zahlungsanspruch des Vorbehaltsver-
käufers handeln. Dieser ist regelmäßig 
höher als die Gutschrift. Insoweit ist 
die Klausel überzogen, ein schutzwür-
diges Interesse ist nicht gegeben. Die 
übrigen Bestandteile der Vertrags-
klauseln eignen sich nicht zur Wah-
rung schutzwürdiger Interessen des 
Vorbehaltsverkäufers. Welchen Effekt 

soll die Nennung des Factors haben 
und welche Wirkung die Bezeichnung 
der dort geführten Konten?

Der Vorbehaltskäufer ist im Ver-
hältnis zum Vorbehaltsverkäufer an 
der freien Verwendung der auf seinen 
Konten eingehenden Gelder nicht ge-
hindert. Ein Zugriff auf die Konten 
durch den Vorbehaltsverkäufer – 
wie wäre das vorstellbar in einer 
laufenden Geschäftsbeziehung – käme 
zu spät. Im Verhältnis zum Factor ist 
der Vorbehaltskäufer indessen gehal-
ten, die von ihm zur Verfügung ge-
stellten Erlöse zur Bezahlung der Vor-
behaltslieferanten zu verwenden. Oft 
unterliegt dies einer vertraglichen 
Vereinbarung. Wo nicht, zwingt kauf-
männische Vernunft den Vorbehalts-
käufer so zu handeln.1) Die übrigen 
Bestandteile der Vertragsklauseln die-
nen keinem schutzwürdigen Interesse 
des Vorbehaltslieferanten. Lediglich 
die Bestimmung, wonach der Facto-
ring-Erlös den Wert der zur Sicherung 
an den Vorbehaltslieferanten abgetre-
tenen Forderungen übersteigen muss, 
dient seinem schutzwürdigen Inter-
esse. Dieser Bestandteil der Klauseln 
ist indessen überflüssig, da dies schon 
der BGH in seiner Entscheidung vom 
7. Juni 1978 zur Voraussetzung für die 
Wirksamkeit der Zweitabtretung an 
den Factor gemacht hat. Auch der 
Wortlaut dieser Klausel geht im übri-
gen über das vom Vorbehaltsverkäu-
fer möglicherweise Gewollte hinaus. 
Mit „unsere gesicherte Forderung“ 
kann wiederum nur der Zahlungsan-
spruch des Vorbehaltsverkäufers, der 
durch Eigentumsvorbehalt in seinen 
verschiedenen Formen gesichert ist, 
gemeint sein. Der Factoring-Erlös aus 
den an den Factor verkauften Forde-
rungen aus dem Weiterverkauf der 
Vorbehaltsware dürfte aber niemals 
den gesicherten Zahlungsanspruch 
des Vorbehaltsverkäufers insgesamt 
übersteigen.

Die Sinnlosigkeit der Bestandteile 
der Klauseln, die nicht dem schutz-
würdigen Interesse des Vorbehalts-
lieferanten dienen, zeigt sich vor 
allem daran, wenn der Vorbehalts-
käufer die Obliegenheiten der 

Klauseln erfüllt. Durch die Anzeige 
erfährt dann der Vorbehaltsverkäufer 
von der Fälligkeit seiner Forderung, 
soweit diese aus einer Forderung 
aus dem Weiterverkauf der Vorbe-
haltsware gesichert ist. Die Fälligkeit 
selbst tritt automatisch mit der 
Gutschrift des Factoring-Erlöses ein. 
Weiteren Nutzen hat die Klausel 
für den Vorbehaltslieferanten, es sei 
denn, der Vorbehaltsverkäufer stützt 
sich auf den Wortlaut der Klausel 
und nimmt seine Recht aus der sofor-
tigen Fälligkeit seines gesamten 
Zahlungsanspruchs wahr.

Pflicht zur Offenlegung

Die Pflicht zur Offenlegung der 
Factoring-Verbindung mit einem 
bestimmten Factor und die Bekannt-
gabe der Konten, auf denen die Fac-
toring-Erlöse gutgeschrieben werden, 
bedeutet einen tiefen Eingriff in 
die innerbetriebliche organisatorische 
Sphäre des Unternehmens des 
Vorbehaltskäufers; da sie – wie ge- 
zeigt – zugleich nutzlos ist, kann sie 
nur als schikanös gewertet werden. 
Die vom Vorbehaltsverkäufer darüber 
hinaus verwendete Klausel erweist 
sich in einzelnen Bestandteilen als 
überflüssig und auch als rücksichts- 
los, und zwar nicht nur gegenüber 
dem Factor, dem sie alle Nachteile 
einer Verletzung der Obliegenheits-
pflicht durch den Vorbehaltskäufer 
aufbürdet, sondern auch rücksichts- 
los gegenüber anderen Vorbehalts-
lieferanten, die mit dem Vorbe-
haltskäufer in Geschäftsverbindung 
stehen.

Zeigt der Vorbehaltskäufer dem 
Vorbehaltslieferanten nämlich nicht 
die eingegangene Factoring-Verbin-
dung mit einem bestimmten Factor 
an und auf welchen Konten die Facto-
ring-Erlöse gutgeschrieben werden, 
so fehlt es nach dem Willen des 
Vorbehaltslieferanten an der Einwil-
ligung zur Zweitabtretung der Forde-
rungen aus dem Weiterverkauf an 
einen Factor jedenfalls insoweit, als 

1) Vgl. BGH-Urteil vom 19. September 1977.
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auch Lieferanteile des Vorbehaltslie-
feranten in den Weiterverkaufsforde-
rungen von Vorbehaltswaren enthal-
ten sind. Damit würden aber die 
Interessen der anderen Vorbehalts-
lieferanten geschädigt, von denen 
ebenfalls Anteile ihrer gelieferten Vor-
behaltswaren in den Weiterverkaufs-
forderungen enthalten sind. Der Kauf 
solcher Forderungen im Factoring 
wäre praktisch unmöglich. Auf ra-
schere Bezahlung und die Absiche-
rung der Forderungen durch Facto-
ring könnten die anderen Lieferanten 
nicht hoffen. 

Schließlich geht der Regelungsge-
halt der Klausel weit über die schutz-
würdigen Interessen des Vorbehalts-
lieferanten hinaus. Bekommt dieser 
nämlich – wenn auch verspätet – die 
erwünschte Kenntnis in vollem Um-
fang über Zusammenarbeit seines 
Vorbehaltskäufers mit einem Factor, 
und zwar mit welchem und die bei 
diesem geführten Konten, so wird 
seine Ermächtigung zur Zweitver-
fügung nicht etwa erneuert, sondern 
ihr Entzug bleibt aufrechterhalten. 
Die Klausel des Vorbehaltslieferanten 
erhält damit reinen Sanktions- 
charakter. Sie wird dann zu einem 
Abtretungsverbot wie es der Bundes-
gerichtshof in seiner Entscheidung 
vom 7. Juni 1978 als sittenwidrig 
verworfen hat. 

Die vom Vorbehaltsverkäufer ver-
wendete AGB-Klausel stellt sich als 
ein wahrer Vertrag zulasten Dritter 
dar. Der Vorbehaltslieferant kann 
klammheimlich darauf hoffen, dass 
der Vorbehaltskäufer seine Obliegen-
heiten aus diesem Vertrag verletzt. 
Nur dann entfaltet diese Vereinba- 
rung ihre optimalen Wirkungen 
zugunsten des Vorbehaltslieferanten. 
Dazu gehört auch, dass der Vor-
behaltslieferant den Nutzen aus 
dem Delkredereschutz zieht, den 
der Factor dem Vorbehaltskäufer 
gewährt.

Fortbestand der Einziehungs-
ermächtigung

Der Factor kann bei Eingehung 
der Geschäftsverbindung nur sehr 
eingeschränkt die vertraglichen Be-
ziehungen zwischen seinem neuen 
Kunden und dessen Lieferanten über-
prüfen. Bei einer Vielzahl von Ge-
schäftsverbindungen des Kunden 
wäre der Zeitaufwand kaum zu recht-
fertigen, insbesondere auch deshalb, 
weil die Überprüfung nur eine 
Momentaufnahme ergebe. Der Status 
quo kann sich jederzeit ändern. 
Eine, wie die hier erörterte Klausel 
würde der Factor berücksichtigen, 
wenn sie ihm bekannt würde. Auch 
eine solche Klausel kann indessen 

jederzeit im Laufe der Geschäftsbe-
ziehungen in bestehende Rahmen-
vereinbarungen eingefügt werden, 
ohne dass hierdurch die Forderungs-
abtretung aufgrund verlängerten 
Eigentumsvorbehalts in ihrer zeit-
lichen Priorität berührt würde. Eine 
permanente Überprüfung des Fort-
bestands der Einziehungsermächti-
gung in dem geschäftsüblichen 
Rahmen ist undenkbar. Der Factor 
muss deshalb darauf vertrauen, dass 
bei dem unveränderten Fortbestand 
der gewöhnlichen Geschäftsbezie-
hungen zwischen seinem Kunden und 
dessen Lieferanten auch die Ein-
ziehungsermächtigung unverändert 
fortbesteht.

Vertrauensschutz

Der gute Glaube an die Einzie-
hungsbefugnis ist im Handelsverkehr 
weitgehend geschützt. Jeder Teilneh-
mer am Geschäftsverkehr, zumal in 
seiner Branche, kennt die Tatsachen, 
die eigentlich ausreichend wären, von 
der Abtretung der gegen ihn gerichte-
ten Verkaufsforderung an den jeweili-
gen Vorlieferanten seines Lieferanten 
Kenntnis im Sinne des § 407 BGB zu 
haben. Er kennt die Tatsache, dass sein 
Lieferant von seinem Vorlieferanten 
Waren gegen Einräumung eines mehr 
oder weniger langen Zahlungsziels 
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kauft. Er weiß also, dass sein Lieferant 
nicht Zug um Zug gegen Warenlie-
ferung zahlt. Jeder verständige Teil-
nehmer am Handelsverkehr weiß 
damit auch, dass die gelieferte Ware 
unter Eigentumsvorbehalt steht und 
die Forderung aus dem Weiterverkauf 
der Vorbehaltsware an den Vorliefe-
ranten im Voraus abgetreten ist. 
Davon muss bei der in vielen Bran-
chen meist flächendeckenden Verbrei-
tung des verlängerten Eigentumsvor-
behalts ausgegangen werden. Wenn 
der Abnehmer also ausreichende 
Kenntnis von der Abtretung der gegen 
ihn gerichteten Forderung hat, so 
kann er mit schuldbefreiender Wir-
kung nur an den bisherigen Gläubi-
ger, also seinen Lieferanten, zahlen, 
wenn dieser die Einziehungsbefugnis 
für diese Forderung hat. Der Handels-
verkehr geht also von dem Vorliegen 
einer Einziehungsermächtigung aus. 

Er muss dies auch, denn würden 
hieran verbreitet berechtigte Zweifel 
aufkommen, wäre der reibungslose 
Fluss des allgemeinen Zahlungsver-
kehrs nachhaltig gestört. Zahlreiche 
Verbindlichkeiten würden wegen be-
rechtigter Zweifel an der Gläubiger-
stellung des Lieferanten beziehungs-
weise dessen Einziehungsbefugnis zu 
schuldbefreiender Begleichung der 
Verbindlichkeit hinterlegt werden.

So, wie das Vertrauen auf die je-
weilige Einziehungsbefugnis im Han-
delsverkehr geschützt sein muss, um 
einen reibungslosen, geregelten Zah-
lungsverkehr aufrechterhalten zu 
können, stellt auch das Vertrauen auf 
die Verfügungsbefugnis über bereits 
zur Sicherung abgetretene Forderun-
gen, die ja nach der BGH-Entschei-
dung vom 7. Juni  1978 Ausfluss der 
Einziehungsbefugnis ist, ein im Han-
delsverkehr zu schützendes Gut dar. 
Dieses Vertrauen darf nicht durch alle 
möglichen Klauseln erschüttert wer-
den, deren Auswirkungen im Einzel-
nen schwer einzuschätzen und in all-
gemeinen Geschäftsbedingungen für 
den betroffenen Dritten nur selten 
einzusehen sind.

Den Vertrauensschutz im Han-
delsverkehr und die Veräußerungsbe-
fugnis regelt § 366 HGB für beweg-
liche Sachen. Die Neuregelung des 
Schuldrechts stellt gemäß § 453 BGB 
den Verkauf von Rechten, also auch 
Forderungen, dem Verkauf von 
Sachen gleich. Die Regelung über den 
Verkauf von Forderungen in den 
§§  437 und 438 BGB wurde dafür er-
satzlos gestrichen. Es mögen dogma-
tische Zweifel daran bestehen, die 
schuldrechtliche Regelung des BGB in 
Zusammenhang mit § 366 HGB zu 
bringen. Zum einen bezieht sich die 

Regelung der §§ 433 ff in Verbindung 
mit § 453 BGB auf das Kaufrecht, also 
auf den obligatorischen Teil eines 
Geschäfts, während § 366 HGB von 
der Veräußerungsbefugnis handelt, 
also den dinglichen Teil des Rechtsge-
schäfts betrifft. Trotzdem muss erwo-
gen werden, ob die hier erörterten 
Änderungen des Kaufrechts und die 
Überlegungen des Vertrauensschutzes 
bei Forderungsabtretungen und des 
Gutglaubensschutzes im Handelsver-
kehr nicht in einen systematischen 
Zusammenhang gebracht werden 
müssen. 

Die hier eingangs geschilderten 
Umstände beim Warenverkauf auf 
Kredit, welche die Basis der gewöhn-
lichen Geschäftsbeziehung zwischen 
Vorbehaltslieferant und Vorbehalts-
käufer darstellen, schaffen einen 
Vertrauenstatbestand in Bezug auf 
Bestehen und Fortbestehen der Ein-
ziehungsbefugnis des Vorbehaltskäu-
fers. Dieser Vertrauenstatbestand wird 
durch die Entscheidung des BGH vom 
7. Juni  1978, insbesondere durch die 
stringente Verwerfung des Abtre-
tungsverbots des Vorbehaltsverkäu-
fers bezüglich der Forderungen aus 
dem Weiterverkauf der Vorbehalts-
ware verfestigt und vertieft. 

Die Entscheidung des BGH vom 
11. November  1981 billigt dem Zessi-
onar2) ein einseitiges, jederzeit zuläs-
siges freies Widerrufsrecht der Ein-
ziehungsbefugnis des Zedenten, ihres 
Sicherungsgebers, zu. Aus diesem 
freien Widerrufsrecht wird auch das 
Recht abgeleitet, die Einziehungsbe-
fugnis einzuschränken. Der BGH hat 
mit dieser Entscheidung den Rechts-
streit an das Berufungsgericht zurück-
verwiesen, weil dieses rechtsirrtüm-
lich angenommen hatte, der Widerruf 
der Einziehungsbefugnis könne nicht 
einseitig, sondern nur durch Verein-
barung zwischen Zedent und Zessio-
nar erfolgen. Ob die Grundgedanken 
dieser BGH-Entscheidung auch auf 
das Verhältnis zwischen Vorbehalts-

2) In dem dort entschiedenen Fall eine Bank, 
die Forderungsinhaber aufgrund einer kredit-
sichernden Globalzession ist.
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lieferant und Vorbehaltskäufer un-
eingeschränkt übertragen werden 
können, erscheint zweifelhaft. Der ge-
schaffene Vertrauenstatbestand in 
Bezug auf Bestehen und Fortbestehen 
der Einziehungsbefugnis des Vorbe-
haltskäufers könnte zur Wirksamkeit 
des Widerrufs die Bekanntgabe des 
Widerrufs an von dem Widerruf 
betroffene Dritte voraussetzen. Das 
sind zum einen die Zweitabnehmer 
der Vorbehaltsware, deren Schutz 
durch § 407 BGB angesichts der ge-
schilderten Umstände nicht ausrei-
chen könnte; zum anderen der 
Zweitzessionar, der aufgrund verlän-
gerten Eigentumsvorbehalts abgetre-
tene Forderungen (etwa der Factor) 
der im Vertrauen auf Fortbestand der 
Einziehungsbefugnis seines Kunden 
(Vorbehaltskäufer) die Forderungen 
aus dem Weiterverkauf der Vorbe-
haltsware bezahlt. Ein ungestörter 
reibungsloser Handelsverkehr kann 
nur auf gegenseitigem Vertrauen der 
Handelspartner gegründet sein. Wird 
dieses Vertrauen durch einseitige ego-
istische intransparente Sicherungs-
maßnahmen einiger Handelspartner 
erschüttert, kann die Wirtschaft allge-
mein Schaden nehmen. 

Zusammenfassung

Die ständige höchstrichterliche 
Rechtsprechung geht von dem Beste-
hen einer Einziehungsermächtigung 
des Vorbehaltskäufers bezüglich der 
Forderungen aus dem Weiterverkauf 
der Vorbehaltsware gegenüber dem 
Zweitabnehmer aus. Der Zweitabneh-
mer kann solange hierauf vertrauen 
und deshalb mit schuldbefreiender 
Wirkung an den Vorbehaltskäufer 
zahlen, bis er zuverlässige Kenntnis 
von dem Widerruf der Einziehungs-
ermächtigung erhält. Diese sichere 
Rechtsgrundlage bildet die Vorausset-
zung für einen reibungslosen Han-
delsverkehr. Wird diese Grundlage, 
die einen Vertrauenstatbestand im 
Geschäftsleben schafft, durch die ver-
schiedensten vertraglichen Klauseln 
zwischen Vorbehaltsverkäufer und 
Vorbehaltskäufer erschüttert, sodass 
der Zweitabnehmer unsicher sein 

muss, ob die Einziehungsermächti-
gung besteht und er zu einer laufen-
den Überprüfung des Fortbestands 
gezwungen wird, um sich nicht der 
Gefahr auszusetzen, doppelt zahlen 
zu müssen, ist ein reibungsloser Han-
delsverkehr nicht mehr möglich. Ver-
gleichbar ist die rechtliche Situation, 
welche die BGH-Entscheidung vom 
7. Juni  1978 unter Einbeziehung der 
BGH-Entscheidung vom 19. Septem-
ber  1977 in Bezug auf den Zweit-
erwerber der Forderungen aus dem 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware 
durch den Vorbehaltskäufer geschaf-
fen hat. Der BGH hat hier die Rah-
menbedingungen für einen wirksa-
men Erwerb dieser Forderungen 
durch einen Zweiterwerber abge-
steckt. Zwei Voraussetzungen werden 
genannt:

3 Der Verkaufserlös aus der an einen 
Zweiterwerber (Factor) abgetre-
tenen Forderung muss endgültig 
beim Forderungsverkäufer (Vor-
behaltskäufer) verbleiben. Eine 
Rückbelastung durch den Factor 
muss ausgeschlossen sein (echtes 
Factoring).

3 Der Verkaufserlös aus dem Ver-
kauf der zuvor im Wege der ver-
längerten Eigentumsvorbehalts an 
den Vorbehaltsverkäufer zur Si-
cherung abgetretenen Forderung 
muss mindestens so hoch sein, 
dass er ausreicht, die Forderung 
des Vorbehaltsverkäufers gegen 
den Vorbehaltskäufer befriedigen 
zu können.

Durch die Zweitabtretung der For-
derungen aus dem Weiterverkauf 
muss der Vorbehaltskäufer so daste-
hen, als hätten die Zweitabnehmer die 
gegen sie gerichteten Forderungen 
beglichen. Wie der BGH in seiner 
Entscheidung vom 7. Juni 1978 zu-
treffend ausführt, sind bei Erfüllung 
dieser genannten Voraussetzungen 
alle schutzwürdigen Interessen des 
Vorbehaltsverkäufers gewahrt. Die 
Rechtsprechung sollte nicht Verwen-
dern von AGB-Klauseln Rechte ein-
räumen, die ihnen nur bei Verletzung 
eben dieser Klauseln durch ihre 
Vertragspartner erwachsen. 7
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